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GEMEINDE 

Zonenvôrschrift und üeberbauunqsvorSchriften 

zur Ueberbauungsordnung Uferschutzplan Abschnitt Uferweg 42 - 58 (Plan Nr. 
1T75/41 a vom Juli 1989) 

Art. 1 Zone für Gewerbe und öffentliche Nutzungen 

1) 
Die Zone für Gewerbe und öffentliche Nutzungen (ZGöN) ist für Lager-, Re¬ 
paratur- und Produktionsgebäude für Gewerbebetriebe und/oder für öffentli¬ 
che Nutzungen (Schul- und Freizeitnutzungen) bestimmt. Wohnbauten sind 
nicht gestattet. Art. 11 Abs. 3, 4 und 5 VzNZP gelten ergänzend. 

2) 
Es besteht kein Anspruch der Grundeigentümerin auf die Uebernahme des 
Landes durch die Einwohnergemeinde Bern. 

Art. 2 Ueberbautes Gebiet 

D 
Der Ueberbauungsplan legt für Neubauten folgende Baubereiche fest: 

a) für 3-geschossige Bauten nach Art. 5 und 26 VzBKP 
b) für 2-geschossige Bauten nach Art. 5 und 26 VzBKP 
c) für Parterrebauten 
d) für unterirdische Bauten 

2) 
Die Neubaubereiche werden durch Baulinien begrenzt. Die Baulinien gehen 
den-Bestimmungen der Grenz- und Gebäudeabstände vor und gelten gleichzei¬ 
tig als Waldabstandslinien. 

3) 
Die Baubereiche der Wohnzone Wb sind im Baubewilligungsverfahren als städ¬ 
tebauliche und gestalterische Einheit zu betrachten. 

4) 
Ausserhaib der Neubadbereiche ist die Erstellung von ober- und unterirdi¬ 
schen Bauten und Anlagen untersagt. Vorbehalten ist der Ersatz von ge¬ 
schützten und erhaltenswerten Bauten gemäss Art. 5.3 und 6.3 und von Er- 
schliessungsflächen gemäss Art. 3 dieser Ueberbauungsvorschriften. 

Art. 3 Erschliessung 

1) 
Die Erschliessung für Fahrzeuge und Fussgänger hat über die im Plan be¬ 
zeichneten Verbindungen zu erfolgen. Ausserhalb der Baubereiche dürfen, 
mit Ausnahme der bezeichneten Verbindungen, keine neuen Strassen, Wege und 
Parkplätze angelegt werden. 
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2) 
Im ßaubewilligungsverfahren sind zur Sicherheit der Fussgänger geeignete 
Massnahmen auf Kosten der bauenden Grundeigentümer (Detailerschliessung) 
festzulegen. 

Art. 4 Lärmempfindlichkeitsstufen 

1) 
Im Wirkungsbereich der Ueberbauungsordnung gelten folgende Lärmempfind- 

^lichkeitsstufen gemäss Eidgenössischer Lärmschutzverordnung: 

a) Wohnzone Wb: ES II 
^ ^ b) Zone für Gewerbe und öffentliche Nutzungen ZGöN: ES III 

2) 

Die WohnnïïVzung ist entsprechenden Anforderungen von Artikel 24 USG bzw. 
^ Artikel 29/3t\LSV vor Bahnlärm zuSschützen. Die Konkreten Lärmschutzmass- 

4^ nahmen werden tw Baubewi11igungsverfahren festgelegt. 
§ &> v.- X N X 

^ Art. 5 Geschützte Bauten und Anlagen 

1) 
Die im Ueberbauungsplan gekennzeichneten Bauten und Anlagen sind in ihrem 
Bestand geschützt. Die historisch oder künstlerisch wertvollen Baustruktu¬ 
ren der Bauten, insbesondere die Fassaden, Dächer, Brandmauern und Ge¬ 
schossdecken dürfen nicht abgebrochen oder verändert werden. Der für ihre 
Erscheinung massgebende Aussenraum ist im gleichen Sinne geschützt. 

2) 
Bauliche Veränderungen sind möglich, sofern sie dem Schutzgedanken nicht 
widersprechen. Renovations- und Rekonstruktionsarbeiten sind als stilge¬ 
rechte Restaurierung auszuführen. Die Gemeinde kann eine solche Restaurie¬ 
rung mit finanziellen Beiträgen unterstützen. 

3) 
Beim Wiederaufbau, z.B. nach einem Katastrophenfall, sind die wesentlichen 
Gebäudeelemente, wie Volumen, geschossweiser Aufbau, Massstäblichkeit, Ma¬ 
terial, Dachform, zu rekonstruieren. 

Art. 6 Erhaltenswerte Bauten 

D 
Die im Ueberbauungsplan als erhaltenswert gekennzeichneten Bauten sind 
wertvolle, für das Quartierbild charakteristische Gebäude, deren Erhaltung 
angezeigt ist. Der für ihre Erscheinung massgebende Aussenraum ist im 
gleichen Sinn zu erhalten. 

2) 
Renovations- und Rekonstruktionsarbeiten sind als stilgerechte Restaurie¬ 
rung auszuführen. Die Gemeinde kann eine solche Restaurierung mit finan¬ 
ziellen Beiträgen unterstützen. 
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3) \ 
Aus; wichtigen Gründen kann dem Ersatz eines erhaltenswerten Gebäudes zuge¬ 
stimmt werden. Der Gestaltung des Neubaus sowie dessen Einordnung ins 
Stadtbild ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sofern die Umgebung 
von erhaltenswerten Bauten dies verlangt, können im Rahmen des Baubewilli¬ 
gungsverfahrens Bedingungen und Auflagen zum Schutz oder zur Einhaltung 
von historischen Baufluchten, Brandmauern, Geschosszahlen und Dachformen 
erlassen werden. 

Art. 7 Massnahmen zur Erhaltung naturnaher Uferlandschaften und ihrer Wie¬ 
derherstellung 

1) 
In der Uferschutzzone und im Uferschutzbereich sind Terrainveränderungen 
zulässig, sofern die naturnahe Uferlandschaft erhalten bleibt oder dadurch 
wiederhergestellt wird. Kleine Nebenanlagen und Anlagen der Garten- und 
Aussenraumgestaltung im Sinne von Art. 6 Abs. lg BewD bedürfen einer klei¬ 
nen Baubewilligung. 

2) 
Bei der Ufersicherungen für die im Plan bezeichneten naturnah zu gestal¬ 
tenden Uferabschnitte sind in erster Linie ingenieurbiologische Methoden 
anzuwenden. Naturnah gestaltete Ufer gelten als beitragsberechtigte Ufer 
im Sinne von Art. 13 Abs. 2 See- und Flussuferverordnung. 

3) 
• Die Vegetation ist dem lokalen Charakter des Orts- und Landschaftsbilds 

entsprechend zu erhalten oder wiederanzupflanzen. In der Uferschutzzone, 
mit Ausnahme des Botanischen Gartens, und im Uferschutzbereich dürfen nur 
standortgerechte Bäume und Sträucher gepflanzt werden. 

Art. 8 Geschützter Baum 

Der geschützte Baum darf nur mit Bewilligung der Stadtgärtnerei gefällt oder 
durch Schnitt beeinträchtigt werden. Beim natürlichen Abgang ist er zu er¬ 
setzen. 

Art. 9 Realisierungsprogramm 

Das Realisierungsprogramm ist Bestandteil des Uferschutzplans und hat die 
Wirkung eines kommunalen Richtplans. Es zeigt, in welcher zeitlichen Folge 
und mit welchen Mitteln die Massnahmen verwirklicht werden sollen. 
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